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Hinweise zur Anmeldung

DLV-Volkslauf / Wandern

- Die Teilnahme steht jedem Interessenten offen, unabhängig ob er Mitglied in einem Leichtathletikverein ist oder nicht.

- Die Streckenlängen müssen nicht den Meisterschaftsstrecken nach VAO entsprechen.

- Die Anmelde- und Genehmigungsgebühr siehe unten.

DLV-Volkslauf / Wandern und Straßenlauf
- Die Teilnahme steht jedem Interessenten offen, unabhängig ob er Mitglied in einem Leichtathletikverein ist oder nicht.

- Die Streckenlängen müssen den Meisterschaftsstrecken nach VAO entsprechen.

- Es muß ein gültiges, genehmigtes Streckenvermessungsprotokoll vorliegen.

- Die Bestimmungen der IWB werden verbindlich eingehalten.

- Leistungen von Mitgliedern eines Leichtathletikvereines (Startpaßinhabern) finden Aufnahme in die Bestenliste der Verbände und können als

  Qualifikation zu Meisterschaften anerkannt werden.

- Die Anmelde- und Genehmigungsgebühr siehe unten.

Straßenlauf / Cross

- Die Teilnahme steht ausschließlich Mitgliedern von Leichtathletikvereinen ( Startpaßinhabern) offen.

- Die Streckenlängen müssen den Meisterschaftsstrecken nach VAO entsprechen.

- Es muß ein gültiges, genehmigtes Streckenvermessungsprotokoll vorliegen.

- Die Bestimmungen der IWB werden verbindlich eingehalten.

- Die erzielten Leistungen der Teilnehmer/innen finden Aufnahme in die Bestenliste der Verbände und können als Qualifikation zu Meister-

  schaften anerkannt werden.

- Die Anmelde- und Genehmigungsgebühr siehe unten.

Halle / Bahn

- Die Teilnahme steht ausschließlich Mitgliedern von Leichtathletikvereinen (Startpaßinhabern) offen.

- Die Bestimmungen der IWB werden verbindlich eingehalten.

- Die erzielten Leistungen der Teilnehmer/innen finden Aufnahme in die Bestenliste der Verbände und können als Qualifikation zu Meister-

  schaften anerkannt werden.

- Die Anmelde- und Genehmigungsgebühr siehe unten.

Hinweise zur Genehmigung

Eine Veranstaltung wird nur genehmigt,

- wenn die Anmeldung fristgerecht vorliegt,

- wenn das Formblatt vollständig und gut leserlich ausgefüllt ist,

- wenn dem LV die Ergebnisse/der Bericht der vorjährigen Veranstaltung vorliegen

- wenn der Anmeldung (LV-offen) ein Scheck in der jeweiligen Höhe (Genehmigungsgebühr) beigefügt ist,

- wenn sich der Veranstalter/Ausrichter zur Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen verpflichtet.

Hinweise zu den Genehmigungsgebühren: (§ 6 LAO + § 1 GBO)

Zu 1*-4*
1a - e
Kreis-, Bezirks-, Landes- und Regionalmeisterschaften / Volksläufe


3a - d
Vereins- bis landesoffene Veranstaltungen



- Teilnehmer aus dem Bereich des eigenen LV.  - Gebühren nach §1 GBO

Zu 5*
3e
Regionale Veranstaltungen



- Teilnehmer aus Regionen Süd/West/Ost/Nord. Rechnung stellt der DLV. - Genehmigungsgebühr nach §1 GBO.

Zu 6*
3f + 2a
Nationale Veranstaltungen und nat. Einladungssportfeste



- Teilnehmer aus dem Bereich des DLV. Rechnung stellt der DLV. - Genehmigungsgebühr nach §1 GBO

Zu 7*
3g
Offene Internationale Veranstaltungen (Kategorie 7)



- Rechnung stellt der DLV. - Genehmigungsgebühr nach §1 GBO

Zu 8*
2b
Internationale Einladungssportfeste bis zu 3 Wettbewerbe

 

- Rechnung stellt der DLV. - Genehmigungsgebühr nach §1 GBO

Zu 9*
2b neu
Internationale Einladungssportfeste ab vier Wettbewerben (GM-Status)



-  Rechnung stellt der DLV. - Genehmigungsgebühr nach §1 GBO

Zu 10*
2c
EAA-Sportfeste (Halle und Freiluft)



-  Rechnung stellt der DLV. - Genehmigungsgebühr nach §1 GBO

Zu 11*
2d
IAAF-International-Road-Races / IAAF-Sportfeste (Halle und Freiluft) / IAAF-Grand-Prix Sportfeste I+II



-  Rechnung stellt der DLV. - Genehmigungsgebühr nach §1 GBO

Hinweise zur Ergebnismeldung

Der Ausrichter verpflichtet sich, sofort nach der Veranstaltung, spätestens 10 Tage danach, bei Straßenläufen fünf Ergebnislisten mit dem Veranstaltungsbericht, bei Volksläufen den Bericht (6-fach) und fünf Ergebnislisten an den Landesverband zu übersenden.
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